
Information für Betroffene der Extremwetterereignisse in Österreich 

Zugang zu Mitteln aus dem  
Akuthilfefonds Österreich hilft Österreich

Der Akuthilfefonds Österreich hilft Österreich - Überbrückungshilfe unterstützt Personen, die von den Extremwetterereignissen in 
ganz Österreich betroffen sind und deren Haus oder Wohnung (Wohnraum) in Folge dessen zerstört oder beschädigt worden ist.

Nach Extremwetterereignissen, bei denen an mehreren Orten Österreichs eine große Anzahl an Betroffenen Schäden an ihrem 
Wohnraum in außergewöhnlichem Ausmaß hat, starten die in ÖHÖ zusammengefassten Hilfsorganisationen im Einvernehmen eine 
Hilfsaktion bei der dann Anträge eingereicht werden können. Diese Möglichkeit wird auf helfen.orf.at kommuniziert.

Die Initiative Österreich hilft Österreich setzt sich aus erfahrenen Hilfsorganisationen und dem ORF zusammen und bearbeitet und 
erledigt objektiv und unabhängig Anträge der Betroffenen um Unterstützung

Akuthilfefonds Österreich hilft Österreich - Überbrückungshilfe

Ziel des Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich Überbrückungshilfe
Der Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich Überbrückungshilfe dient dazu, bis zum Einsetzen der ersten Zahlungen der  
Landesregierung und der Versicherung den täglichen Bedarf zu sichern und schnelle Hilfe zu ermöglichen. Dazu zählt der Ankauf 
dringend benötigter Haushaltsgeräte. Pro Haushalt (Hauptwohnsitz) kann nur ein Antrag gestellt werden.

Wie erhalte ich die Überbrückungshilfe aus dem Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich?
Formulare für die Überbrückungshilfe erhalten Sie online (https://helfen.orf.at).
Alternativ wenden Sie sich bitte an einen Stützpunkt der unten stehend genannten Hilfsorganisationen, um den Antrag gemeinsam
auszufüllen und zu unterschreiben.

Wie wird geholfen?
Die Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich (Maximalbetrag 2.100,- Euro) erfolgt per Überweisung nach 
Prüfung des Antrags durch die Hilfsorganisation. Die Auszahlung erfolgt im Auftrag von ÖHÖ durch die Caritas der Erzdiözese 
Wien. In dem Zusammenhang werden die Anträge zentral erfasst und geprüft, um Doppelförderungen zu vermeiden.

Was wird von der Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – Österreich hilft Österreich nicht unterstützt:
Zweitwohnsitze, betriebliche Einrichtungen

Unterstützende Organisationen/Einrichtungen
• Caritas
• Diakonie
• Hilfswerk 
• Österreichisches Rotes Kreuz
• Volkshilfe

Ablauf der Hilfe 
1 Formular „Ansuchen um Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich “ ausfüllen und unterschreiben

2 Zu einer der oben genannten Hilfsorganisationen gehen > mit Bericht der Schadenskommission oder mit Photos als Nachweis

3  Hilfsorganisation bestätigt und füllt mit Ihnen den Antrag vollständig aus

4 Hilfsorganisation übermittelt an die Caritas der ED Wien, die für ÖHÖ die Überweisung an Sie übernimmt

5 Das Geld wird binnen weniger Tage angewiesen
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Leitfaden Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – ÖSTERREICH 

HILFT ÖSTERREICH 

„Österreich hilft Österreich“ ist eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden 

Hilfsorganisationen – Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz 

und Volkshilfe - in Kooperation mit dem ORF. 

„Österreich hilft Österreich“ verbindet Bewusstseinsbildung für krisen- und 

katastrophenbedingte Problemlagen und wirksame Lösungswege mit der Bitte um Spenden, 

um die benötigte Hilfe möglich zu machen. 

Die Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – Österreich hilft Österreich unterstützt Personen, 

die den Extremwetterereignissen betroffen sind und deren Haus oder Wohnung (Wohnraum) 

zerstört oder beschädigt worden ist. 

Die Initiative Österreich hilft Österreich setzt sich aus erfahrenen Hilfsorganisationen und dem 

ORF zusammen und bearbeitet und erledigt objektiv und unabhängig Anträge der Betroffenen 

um Unterstützung. 

Spendenzweck Extremwetterereignisse in Österreich:  
 
Schäden an privatem Wohnraum nach den Extremwetterereignissen in Österreich  

 

Um den Ablauf bei der Antragsbearbeitung der Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – 

Österreich hilft Österreich möglichst effizient zu gestalten, ersuchen wir folgende Punkte zu 

berücksichtigen: 

1. Pro Haushalt (Hauptwohnsitz) ist nur ein "Antrag auf Überbrückungshilfe des 

Akuthilfefonds – Österreich hilft Österreich " zulässig.  

(Antrag erhält man hier: https://helfen.orf.at )  

2. Das Formular ist mit der/dem Antragsteller:in vollständig auszufüllen. Respektive bei 

Abgabe darauf zu prüfen, dass es inklusive Unterschrift der Antragsteller:in 

vollständig ausgefüllt ist. 

https://helfen.orf.at/


ANSUCHEN UM ÜBERBRÜCKUNGS-
HILFE DES AKUTHILFEFONDS –
ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH
Die Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds - Österreich hilft Österreich dient dazu, bis zum Einsetzen der ersten Zahlungen der  
Behörden und der Versicherungen, den täglichen Bedarf zu sichern und schnelle Hilfe zu leisten, wie etwa durch den Ankauf dringend 
benötigter Haushaltsgeräte, kleine Einrichtungsgegenstände oder die Durchführung kleinerer Renovierungsarbeiten. 
Maximale Auszahlung bis 2.100 EURO pro Haushalt.

Vor- und Zuname Antragsteller:in (nur Hauptwohnsitze, nur eine Einreichung pro Haushalt)

Genaue Adresse (Straße, Hausnummer, Tür)

Emailadresse

Postleitzahl Ort

Telefon

1.  Ich als Betroffene:r bestätige an Eides statt, dass die Angaben zu den Schäden richtig sind. Ich weiß, dass es bei einer etwaigen 
Überprüfung zu Rückzahlungsforderungen kommen kann, wenn Angaben nicht richtig waren. Die Hilfsorganisation bestätigt 
Eingang des Antrags und dass ein Schaden vorliegt.

2. Ich bestätige als Betroffene:r nur diesen einen Antrag (pro Haushalt) zur Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – Österreich 
hilft Österreich zu stellen und nehme zur Kenntnis, dass ich keinen Rechtsanspruch auf Gewährung der Unterstützung habe.

3. Die Hilfsorganisation (siehe auch unten) verarbeitet die oben angeführten Daten für die Abwicklung der Überbrückungshilfe 
des Akuthilfefonds – Österreich hilft Österreich (Überprüfung meiner Angaben, Auszahlung, Dokumentation) aufgrund ihrer 
berechtigten Interessen an einer zielgerichteten und fairen Verteilung der Überbrückungshilfe des Akuthilfefonds – Österreich 
hilft Österreich. Dazu werden meine Daten auch an die Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not weitergeleitet, die die Auszah-
lungen im Auftrag der Hilfsorganisation administriert, und die Daten für die genannten Zwecke verarbeitet. Ohne Bereitstellung 
der Daten ist keine Prüfung und Auszahlung möglich. Weitere Informationen unter https://helfen.orf.at .

Unterschrift der unterstützten Person Name Bearbeiter:in,  
Organisation, Stempel

Unterschrift Bearbeiter:in

Erhebliche Schäden

aufgrund der Extremwetterereignisse kaputte Elektrogeräte (600,- Euro)

 im Keller (nicht bei Wohnungen) (400,- Euro)   im Erdgeschoss (Küche, Wohnraum) (1.100,- Euro)

 Waschmaschine, Kochgelegenheit, Kühlschrank, Tiefkühler

IBAN

Geburtsdatum

Kontoinhaber

Beantragte Gesamtsumme

(wird von der Hilfsorganisation ausgefüllt, max. 2.100 EUR)

– – – –
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Datum des Schadens



 

 

Kriterien Soforthilfe 2024 

 

Die Auszahlungssumme beträgt pro Haushalt € 1.000 Euro 

  

Die Kriterien sind:  

• Wohnung/Haus ist nicht mehr bewohnbar   oder  

• alltagswichtige Dokumente sind zu Schaden gekommen (z.B. 

Bankomatkarte oder Führerschein wurde beschädigt)  oder 

• die Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht sichergestellt   oder  

• die Versorgung mit Kleidung ist nicht sichergestellt   oder  

• alltagswichtige E-Geräte funktionieren nicht mehr (Kühlschrank, E-Herd, 

Waschmaschine)  

  

Keine Auszahlung erfolgt, wenn: 

  

„nur“ der Keller betroffen ist und sich dort keine alltagswichtigen E-Geräte 

befinden (dazu zählen Kühlschrank, E-Herd, Waschmaschine) 

Wenn es sich um eine Wohnung handelt und der Keller betroffen ist (da sind 

keine alltagswichtigen Geräte im Keller) 

 


